
Sehr geehrte Damen und Herren,  

durch zuletzt geänderte Verordnung (EU) 2023/2878 des Rates vom 18. Dezember 2023 zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der 

Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte 

Sanktionen gegen Russland erlassen:  

  

I. Verbot der Auftragsvergabe  

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an 

Personen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der 

Vorschrift aufweisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder 

Auftragnehmer auftreten.   

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht   

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die 

Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,    

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die 

eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von 

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,   

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von 

Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.   

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, 

Lieferanten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen 

am Auftragswert, zehn Prozent übersteigt.  

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB 

ausgenommen sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 

116 und § 145 Nummer 1 bis 6).   

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als 

Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche 

Erklärung trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung 

auszuschließen (§ 16 EU Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).  

  

II. Fortführung bestehender Verträge  

Bestehende Verträge mit den unter I. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen 

wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.  

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter I. a)-c) Genannten 

mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, 

Lieferanten oder Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 



Eignungsverleiher sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum 

Austausch bereit, ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende 

Erfüllungsverbot zum 10. Oktober 2022 zu kündigen.   

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern.  

Aus diesem Grunde werden Sie gebeten, die den Vergabeunterlagen beigefügte Erklärung 

„Formular 523_Eigenerklärung Sanktionspaket 5 EU“ auszufüllen und ausgefüllt und 

unterschrieben zurückzusenden. Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein 

etwaiger Auftrag nur bei Vorliegen der Eigenerklärung erteilt werden darf.  

Mit freundlichen Grüßen  

Die Zentrale Vergabestelle der Stadt Troisdorf  

  

  


